
Landkreis

Schwarzwald-Baar-Kreis

Öffentliche Bekanntmachung der Wahl des Kreistags am 09.06.2024

1. Am Sonntag, dem 09.06.2024 findet die regelmäßige Wahl des Kreistags statt.

Dabei sind im Landkreis insgesamt 54 Kreisräte auf fünf Jahre zu wählen.

Der Landkreis ist für die Wahl in 6 Wahlkreise eingeteilt, in denen die jeweils angegebene Zahl von Kreisräten 
zu wählen ist:

Wahlkreis
Nr. Name

zugehörige Städte/Gemeinden Zahl der zu 
wählenden 
Kreisräte

Zahl der
zulässigen
Bewerber

Wahlkreis I - Villingen-Schwenningen Gemeinde Unterkirnach, Stadt Villin
gen-Schwenningen

23 34

Wahlkreis II - Bad Dürrheim Stadt Bad Dürrheim, Gemeinde Tuningen, 
Gemeinde Brigachtal

5 7

Wahlkreis III - St. Georgen Gemeinde Dauchingen, Gemeinde Königs- 
feld im Schwarzwald, Gemeinde Mönchweiler, 
Gemeinde Niedereschach, Stadt St. Georgen 
im Schwarzwald

8 12

Wahlkreis IV - Schwarzwald Stadt Furtwangen im Schwarzwald, Gemeinde 
Gütenbach, Gemeinde Schönwald im Schwarz
waid, Gemeinde Schonach im Schwarzwald, 
Stadt Triberg im Schwarzwald, Stadt Vöhren- 
bach

6 9

Wahlkreis V - Donaueschingen Stadt Donaueschingen 6 9

Wahlkreis VI - Blumberg Stadt Blumberg, Stadt Bräunlingen, Stadt Hüfin- 
gen

6 9



2. Es ergeht hiermit die Aufforderung, Wahlvor
schläge für diese Wahl frühestens am Tag 
nach dieser Bekanntmachung und spätestens 
am 28.03.2024 bis 18:00 Uhr beim Vorsitzen
den des Kreiswahlausschusses Landratsamt 
Schwarzwald-Baar-Kreis, Am Hoptbühl 2, 
78048 Villingen-Schwenningen schriftlich ein
zureichen. Später eingehende Wahlvorschläge 
müssen zurückgewiesen werden (§ 18 Abs. 2 
Korn WO).

2.1 Wahlvorschläge können von Parteien, von mit- 
gliedschaftlich organisierten Wählervereinigun
gen und von nicht mitgliedschaftlich organisier
ten Wählervereinigungen eingereicht werden. 
Für die einzelnen Wahlkreise sind je gesonderte 
Wahlvorschläge einzureichen. Eine Partei oder 
Wählervereinigung kann für jeden Wahlkreis nur 
einen Wahlvorschlag einreichen. Die Verbin
dung von Wahlvorschlägen ist nicht zulässig.

2.2 Ein Wahlvorschlag darf höchstens einein- 
halbmal so viele Bewerber enthalten, wie 
jeweils Kreisräte im Wahlkreis zu wählen 
sind (vgl. 1). Ein Bewerber darf sich für dieselbe 
Wahl nicht in mehrere Wahlvorschläge aufneh
men lassen. Ein Bewerber muss für den Kreis
tag wählbar sein (vgl. 2.4), nicht aber (zwingend) 
in dem Wahlkreis wohnen, in dem er in den 
Wahlvorschlag aufgenommen wird.

2.3 Parteien und mitgliedschaftlich organisierte 
Wählervereinigungen müssen ihre Bewerber 
in einer Versammlung der im Zeitpunkt ihres 
Zusammentritts wahlberechtigten Mitglieder im 
Landkreis oder im Wahlkreis oder der von die
sen aus ihrer Mitte gewählten Vertreter ab 
20.08.2023 in geheimer Abstimmung nach dem 
in der Satzung vorgesehenen Verfahren wäh
len und in gleicher Weise deren Reihenfolge auf 
dem Wahlvorschlag festlegen.

Nicht mitgliedschaftlich organisierte Wäh
lervereinigungen müssen ihre Bewerber in 
einer Versammlung der im Zeitpunkt ihres 
Zusammentritts wahlberechtigten Anhänger der 
Wählervereinigung im Landkreis oder im Wahl
kreis ab 20.08.2023 in geheimer Abstimmung 
mit der Mehrheit der anwesenden Anhänger 
wählen und in gleicher Weise ihre Reihenfolge 
auf dem Wahlvorschlag festlegen.

2.3.1 Bewerber in Wahlvorschlägen, die von meh
reren Wahlvorschlagsträgern (vgl. 2.1) getra
gen werden (sog. gemeinsame Wahlvor
schläge), können in getrennten Versammlun
gen der beteiligten Parteien und Wählervereini
gungen oder in einer gemeinsamen Versamm
lung gewählt werden. Die Hinweise für Par
teien bzw. Wählervereinigungen gelten entspre
chend.

2.4 Wählbar in den Kreistag sind wahlberechtigte 
Kreiseinwohner, die das 16. Lebensjahr voll
endet haben.

Nicht wählbar sind Kreiseinwohner,
• die infolge Richterspruchs in der Bundes

republik Deutschland das Wahlrecht nicht 
besitzen;

• die infolge Richterspruchs in der Bundesre
publik Deutschland die Wählbarkeit oder die 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
nicht besitzen;

• Unionsbürger (Staatsangehörige eines 
anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
Union) sind außerdem nicht wählbar, wenn 
sie infolge einer zivilrechtlichen Einzelfall- 
entscheidung oder einer strafrechtlichen 
Entscheidung des Mitgliedstaates, dessen 
Staatsangehörige sie sind, die Wählbarkeit 
nicht besitzen.

2.5 Ein Wahlvorschlag muss enthalten
• den Namen der einreichenden Partei oder 

Wählervereinigung und, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese. 
Wenn die einreichende Wählervereinigung 
keinen Namen führt, muss der Wahlvor
schlag ein Kennwort enthalten;

• Familiennamen, Vornamen, Beruf oder 
Stand, Tag der Geburt und Anschrift (Haupt
wohnung) der Bewerber;

• bei Unionsbürgern muss ferner die Staatsan
gehörigkeit angegeben werden.

Zusätzlich können ein im Personalausweis 
oder Reisepass eingetragener Doktorgrad 
und ein eingetragener Ordensname oder 
Künstlername angegeben werden.

Die Bewerber müssen in erkennbarer Rei
henfolge aufgeführt sein. Jeder Bewerber 
darf nur einmal aufgeführt sein; für kei
nen Bewerber dürfen Stimmenzahlen vorge
schlagen sein.

2.6 Wahlvorschläge von Parteien und von mitglied
schaftlich organisierten Wählervereinigungen 
müssen von dem für das Wahlgebiet zustän
digen Vorstand oder sonst Vertretungsberech
tigten persönlich und handschriftlich unter
zeichnet sein. Besteht der Vorstand oder sonst 
Vertretungsberechtigte aus mehr als drei Mit
gliedern, genügt die Unterschrift von drei Mitglie
dern, darunter die des Vorsitzenden oder seines 
Stellvertreters.

2.7 Wahlvorschläge von nicht mitgliedschaftlich 
organisierten Wählervereinigungen sind von 
den drei Unterzeichnern der Niederschrift über 
die Bewerberaufstellung (Versammlungsleiter 
und zwei Teilnehmer - vgl. 2.11) persönlich und 
handschriftlich zu unterzeichnen.



2.8 Gemeinsame Wahlvorschläge von Parteien 
und Wählervereinigungen sind von den jeweils 
zuständigen Vertretungsberechtigten jeder der 
beteiligten Gruppierungen nach den für diese 
geltenden Vorschriften zu unterzeichnen (vgl. 
2.6 und 2.7, § 14 Abs. 2 Satz 4 und 5 KomWO).

2.9 Die Wahlvorschläge müssen außerdem von 50 
im Zeitpunkt der Unterzeichnung im jeweiligen 
Wahlkreis wahlberechtigten Personen unter
zeichnet sein (Unterstützungsunterschriften).
Dieses Unterschriftenerfordernis gilt nicht 
für Wahlvorschläge
• von Parteien, die im Landtag oder bisher 

schon im Kreistag vertreten sind;
• von mitgliedschaftlich und nicht mitglied- 

schaftlich organisierten Wählervereinigun
gen, die bisher schon im Kreistag ver
treten sind, wenn der Wahlvorschlag von 
der Mehrheit der für diese Wählervereini
gung Gewählten unterschrieben ist, die dem 
Kreistag zum Zeitpunkt der Einreichung des 
Wahlvorschlags noch angehören.

2.9.1 Die Unterstützungsunterschriften müssen 
auf amtlichen Formblättern einzeln erbracht 
werden. Die Formblätter werden auf Anfor
derung vom Vorsitzenden des Kreiswahlaus
schusses kostenfrei geliefert. Als Formblätter 
für die Unterstützungsunterschriften dürfen nur 
die ausgegebenen amtlichen Vordrucke ver
wendet werden. Bei der Anforderung ist der 
Name und ggf. die Kurzbezeichnung der ein
reichenden Partei oder Wählervereinigung bzw. 
das Kennwort der Wählervereinigung anzuge
ben.
Diese Angaben werden von der ausgebenden 
Stelle im Kopf der Formblätter vermerkt. Ferner 
muss die Aufstellung der Bewerber in einer Mit
glieder-/ Vertreter- oder Anhängerversammlung 
(vgl. 2.3) bestätigt werden.

2.9.2 Die Wahlberechtigten, die den Wahlvorschlag 
unterstützen, müssen die Erklärung auf dem 
Formblatt persönlich und handschriftlich 
unterzeichnen; neben der Unterschrift sind 
Familienname, Vorname, Tag der Geburt und 
Anschrift (Plauptwohnung) des Unterzeichners 
sowie der Tag der Unterzeichnung anzugeben. 
Unionsbürger als Unterzeichner, die nach § 26 
Bundesmeldegesetz von der Meldepflicht befreit 
und nicht in das Melderegister eingetragen sind, 
müssen zu dem Formblatt den Nachweis für die 
Wahlberechtigung durch eine Versicherung an 
Eides statt mit den Erklärungen nach § 3 Abs. 4 
Satz 2 I. V. m. Abs. 3 KomWO erbringen.

Sind die Betreffenden aufgrund der Rückkehr
regelung nach § 10 Abs. 1 Satz 2 Landkreisord
nung wahlberechtigt, müssen sie dabei außer
dem erklären, in welchem Zeitraum sie vor ihrem 
Wegzug oder vor Verlegung der Hauptwoh
nung aus dem Landkreis dort ihre Hauptwoh
nung hatten. Wohnungslose Personen, die ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt im Landkreis haben 
und einen Wahlvorschlag unterstützen wollen, 
müssen ihre Wahlberechtigung in geeigneter 
Weise nachweisen (§ 3b Abs. 2 KomWO); Nr.
3.3 gilt entsprechend.

Auf dem Formblatt ist für jeden Unterzeichner 
vom Bürgermeister der Gemeinde, bei der der 
Unterzeichner im Wählerverzeichnis eingetra
gen bzw. einzutragen ist, zu bestätigen, dass 
er im Zeitpunkt der Unterzeichnung in einer 
Gemeinde des Wahlkreises wahlberechtigt ist.

2.9.3 Ein Wahlberechtigter darf nur einen Wahlvor
schlag für dieselbe Wahl unterzeichnen. Hat er 
mehrere Wahlvorschläge für eine Wahl unter
zeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen 
Wahlvorschlägen für diese Wahl ungültig (§ 14 
Abs. 3 Nr. 4 KomWO).

2.9.4 Wahlvorschläge dürfen erst nach der Aufstel
lung der Bewerber durch eine Mitglieder-A/ertre- 
ter- oder Anhängerversammlung unterzeichnet 
werden. Vorher geleistete Unterschriften sind 
ungültig (§ 14 Abs. 3 Nr. 5 KomWO).

2.9.5 Die vorstehenden Ausführungen gelten ent
sprechend auch für gemeinsame Wahlvor
schläge.

2.10 Wenn die von einer Wählervereinigung in den 
einzelnen Wahlkreisen eingereichten Wahlvor
schläge als von einer gleichen Wählerver
einigung im Wahlgebiet eingereicht behan
delt werden sollen, so müssen sie denselben 
Namen oder dasselbe Kennwort tragen und ihre 
Unterzeichner die übereinstimmende Erklärung 
abgeben, dass diese Wahlvorschläge von einer 
einheitlichen Wählervereinigung im Landkreis 
ausgehen. Diese Erklärung ist nicht erforder
lich für Wahlvorschläge derjenigen Wählerver
einigungen, die nach Nummer 2.9 keiner Unter
stützungsunterschriften bedürfen.

2.11 Dem Wahlvorschlag sind beizufügen
• eine Erklärung jedes vorgeschlagenen 

Bewerbers, dass er der Aufnahme in den 
Wahlvorschlag zugestimmt hat; die Zustim
mungserklärung ist unwiderruflich;

• von einem Unionsbürger als Bewerber 
eine eidesstattliche Versicherung über seine 
Staatsangehörigkeit und Wählbarkeit sowie 
auf Verlangen eine Bescheinigung der 
zuständigen Verwaltungsbehörde seines 
Herkunftsmitgliedstaates über die Wählbar
keit;



• Unionsbürger, die aufgrund der Rückkehr
regelung in § 10 Abs. 1 Satz 2 Landkreis
ordnung wählbar und nach den Bestimmun
gen des § 26 Bundesmeldegesetz von der 
Meldepflicht befreit und nicht in das Melde
register eingetragen sind, müssen in der o. 
g. eidesstattlichen Versicherung ferner erklä
ren, in welchem Zeitraum sie vor ihrem Weg
zug oder vor Verlegung der Hauptwohnung 
aus dem Landkreis dort ihre Hauptwohnung 
hatten;

• eine Ausfertigung der Niederschrift über die 
Aufstellung der Bewerber in einer Mitglie- 
der-ZVertreter- oder Anhängerversammlung 
(vgl. 2.3).
Die Niederschrift muss Angaben über Ort 
und Zeit der Versammlung, Form der Einla
dung, Zahl der erschienenen Mitglieder oder 
Vertreter bzw. Anhänger und das Abstim
mungsergebnis enthalten; außerdem muss 
sich aus der Niederschrift ergeben, ob Ein
wendungen gegen das Wahlergebnis erho
ben und wie diese von der Versammlung 
behandelt worden sind. Der Leiter der Ver
sammlung und zwei wahlberechtigte Teil
nehmer haben die Niederschrift handschrift
lich zu unterzeichnen; sie haben dabei 
gegenüber dem Vorsitzenden des Kreis
wahlausschusses an Eides statt zu versi
chern, dass die Wahl der Bewerber und die 
Festlegung ihrer Reihenfolge in geheimer 
Abstimmung durchgeführt worden sind; bei 
Parteien und mitgliedschaftlich organisier
ten Wählervereinigungen müssen sie außer
dem an Eides statt versichern, dass dabei 
die Bestimmungen der Satzung der Partei 
bzw. Wählervereinigung eingehalten worden 3.2 
sind;

• die erforderliche Zahl von Unterstützungs
unterschriften (vgl. 2.9), sofern der Wahl
vorschlag von wahlberechtigten Personen 
unterzeichnet sein muss, mit den Bescheini
gungen des Wahlrechts, ggf. einschließlich 
der in Nummer 2.9.2 genannten zusätzlichen 
Nachweisen;

• für jeden vorgeschlagenen Bewerber eine 
Bescheinigung des Bürgermeisters der 
zuständigen Gemeinde, dass er wählbar ist.

Der Vorsitzende des Kreiswahlausschusses gilt 
als Behörde im Sinne von § 156 Strafgesetz
buch; er ist zur Abnahme einer solchen Versi
cherung an Eides statt zuständig. Der Vorsit
zende des Kreiswahlausschusses kann außer
dem verlangen, dass ein Unionsbürger einen 
gültigen Identitätsausweis oder Reisepass vor
legt und seine letzte Adresse in seinem Her
kunftsmitgliedstaat angibt.

2.12 Im Wahlvorschlag sollen zwei Vertrauensleute 
mit Namen, Anschriften, Telefonnummern und 
E-Mail-Adressen bezeichnet werden. Sind keine 
Vertrauensleute benannt, gelten die beiden ers
ten Unterzeichner des Wahlvorschlags als Ver
trauensleute. Soweit im Kommunalwahlgesetz 
und in der Kommunalwahlordnung nichts ande
res bestimmt ist, sind nur die Vertrauensleute, 
jeder für sich, berechtigt, verbindliche Erklärun
gen zum Wahlvorschlag abzugeben und Erklä
rungen von Wahlorganen entgegenzunehmen.

2.13 Vordrucke für Wahlvorschläge, Niederschrif
ten über die Bewerberaufstellung, eidesstatt
liche Erklärungen, Zustimmungserklärungen 
und Wählbarkeitsbescheinigungen sind auf 
Wunsch erhältlich beim Landratsamt Schwarz- 
wald-Baar-Kreis, Geschäftsstelle Kreiswahl
leiter, Am Hoptbühl 2, 78048 Villin
gen-Schwenningen; Tel.-Nr. 07721/913-7369; 
EMail: L.llic-Djukic@Lrasbk.de

3. Hinweise auf die Eintragung in das Wähler
verzeichnis auf Antrag nach § 3 Abs. 2 und 4 
und § 3b Abs. 1 KomWO.

3.1 Personen, die ihr Wahlrecht für die Wahl 
des Kreistags durch Wegzug oder Verlegung 
der Hauptwohnung aus dem Landkreis ver
loren haben und vor Ablauf von drei Jahren 
seit dieser Veränderung wieder in den Land
kreis zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung 
begründen, werden, wenn sie am Wahltag noch 
nicht drei Monate wieder im Landkreis wohnen 
oder ihre Hauptwohnung begründet haben, nur 
auf Antrag in das Wählerverzeichnis ihrer 
Gemeinde (Hauptwohnung) eingetragen.

Ist die Gemeinde, in der ein Antrag auf Ein
tragung in das Wählerverzeichnis gestellt wird, 
nicht identisch mit der Gemeinde, von der aus 
der Wahlberechtigte seinerzeit den Landkreis 
verlassen hat oder seine Hauptwohnung in 
einen anderen Landkreis verlegt hat, dann ist 
dem Antrag eine Bestätigung überden Zeitpunkt 
des Wegzuges oder der Verlegung der Haupt
wohnung aus dem Landkreis sowie über das 
Wahlrecht zu diesem Zeitpunkt beizufügen. Die 
Bestätigung erteilt kostenfrei die Gemeinde, aus 
der der Wahlberechtigte seinerzeit weggezogen 
ist oder aus der er die Hauptwohnung verlegt 
hat.

mailto:L.llic-Djukic@Lrasbk.de


3.3 Wahlberechtigte, die in keiner Gemeinde in 
der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung 
haben, sich aber am Wahltag seit mindestens 
drei Monaten im Landkreis gewöhnlich aufhal
ten, werden auf Antrag in das Wählerverzeich
nis eingetragen. Mit dem schriftlichen Antrag hat 
der Wahlberechtigte ohne Wohnung zu versi
chern, dass er bei keiner anderen Stelle in das 
Wählerverzeichnis eingetragen ist oder seine 
Eintragung beantragt hat oder noch beantragen 
wird. Außerdem hat er nachzuweisen, dass er 
bis zum Wahltag seit mindestens drei Monaten 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Landkreis 
haben wird.

3.4 Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 
26 Bundesmeldegesetz nicht der Meldepflicht 
unterliegen und nicht in das Melderegister ein
getragen sind, werden ebenfalls nur auf Antrag 
in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem 
schriftlichen Antrag auf Eintragung in das Wäh
lerverzeichnis hat der Unionsbürger eine Versi
cherung an Eides statt mit den Erklärungen nach 
§ 3 Abs. 3 und 4 KomWO anzuschließen.

3.5 Alle genannten Anträge auf Eintragung in das 
Wählerverzeichnis müssen schriftlich gestellt 
werden und - ggf. samt der genannten Erklä
rungen und eidesstattlichen Versicherung und 
Nachweisen - spätestens bis zum Sonntag, 
19.05.2024 (keine Verlängerung möglich) beim 
Bürgermeisteramt der Gemeinde, in der sich die 
Hauptwohnung befindet bzw. wo sich ein Wahl
berechtigter ohne Wohnung gewöhnlich aufhält, 
eingehen.

Vordrucke für diese Anträge und für die erforder
lichen Erklärungen halten die Bürgermeisteräm
ter der Städte und Gemeinden des Landkreises 
bereit.

Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer ande
ren Person bedienen; § 30 KomWO gilt entspre
chend.

Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betrof
fene eine Wahlbenachrichtigung, sofern er nicht 
gleichzeitig einen Wahlschein beantragt hat.

Ort, Datum

01.02.2024

Landratsamt

Sven Hinterseh,ö
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